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TOP 3  -  öffentlich 
 
Reisemobilstellplatz  
- Festlegung der Benutzungsentgelte  
___________________________________________________________________ 
 
Auf die Vorberatung in der Sitzung des Gemeinderates am 09. November 2010 wird 
verwiesen.  
 
Mit Blick auf den geplanten Eröffnungstermin am 03. April 2011 soll die 
Entgeltregelung für die Benutzung des Reisemobilstellplatzes festgelegt werden. In 
der Vorberatung wurde angeregt, bei den Benutzungsentgelten einen Anreiz für 
mehrtägige Aufenthalte zu schaffen.  
 
Entsprechend der als Anlage beigefügten Grundlagenermittlung und Kalkulation 
schlägt die Verwaltung folgende Entgeltregelung für den Reisemobilstellplatz vor:  
 
    I. Stellplatzentgelt  
 

1 Tag 7,00 € 
2 Tage 13,00 € 
3 Tage 18,00 € 
4 Tage  22,00 € 
5 Tage 25,00 € 
1 Woche (7 Tage) 30,00 € 

 
    II. Verbrauchsentgelte  

 

Stromverbrauch pro Tag (4 KWH) 1,00 € 
Trinkwasser (80 l)  1,00 € 

 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Gemeinderat stimmt der vorgeschlagenen Entgeltregelung für den 
Reisemobilstellplatz zu. Die Verwaltung wird beauftragt, Ende des Jahres 2011 den 
Betrieb und Nutzungsumfang des Reisemobilstellplatzes zu überprüfen und dem 
Gemeinderat zu berichten.  
 
 
Geisingen, 08. Februar 2011  
 
 
Walter Hengstler Axel Henninger  
Bürgermeister Finanzwesen 
 
 
Anlage 


